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BW 96
Ufg. St 2359 Thansau - Rohrdorf

mit Geh- und Radweg

LH:  ≥ 4,70 m
LW: 13,60 m

Br. zw. Geländer: 39,10 m

KrW.: 81.5 gon

Bau-km 61+358.9

BW 97
Durchlass

LW: 1,95 m

LH:  ≥ 2,00 m

KrW.: 85.3 gon

Bau-km 61+415.7

BW 98
Ufg. DB Rosenheim - Rohrdorf

LW:   10.50 m

LH: ≥ 5.725 m

Br. zw. Geländer: 39,10 m

KrW.: 72.9 gon

Bau-km 61+480.2

BW 99
Ufg. GVS Lauterbach - Rohrdorf

LW:   10,10 m

Br. zw. Geländer: 44,24 mLH:  ≥ 4,50 m

KrW.: 83.5 gon

Bau-km 62+666.6

B: 70,00 m
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Absetz- und Versickeranlage Rohrdorf West 

(Abschnitt 1.3)

Absetz- und Rückhalteanlage Rohrdorf Ost

(Abschnitt 2)

Absetz- und Versickeranlage

Samerberg Ost (Abschnitt 3)
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A
n

s
c

h
lu

s
s
 B

la
tt

 1

A
n

s
c

h
lu

s
s
 B

la
t t 3

436K1

´

Plotdatum:  

 
 
 
 
 

 Datum Zeichen 

bearbeitet: Mai 14 CH 

gezeichnet: Mai 14 CH 

geprüft: Mai 14 DS 

     

Autobahndirektion Südbayern 
 
 
Seidlstraße 7-11 
80335 München 

 
 

Tel. 089/54552-0, Fax 089/54552-200, E-mail: poststelle@abdsb.bayern.de 

 

bearbeitet:    

gezeichnet: 
 

   

geprüft: 
Gez.:1309 Mai 14 Heßlinger 

Gez.:13 Mai 14 Schaub 

PSP Nr.:   B01S.ABA90850.10 

PSP Bez.:   BP 6A Rosenheim - Achenmühle 

Dateiname:   274 Rosenh-Achenm_9.2_B2 

FESTSTELLUNGSENTWURF 
Straßenbauverwaltung 

Freistaat Bayern 

Straße / Abschn.-Nr. / Station: A8_1120_0,686 bis A8_1160_3,348 

Unterlage / Blatt-Nr.: 9.2 / 2 T1 
Landschaftspflegerischer
Maßnahmenplan 
 

Maßstab: 1 : 2.000 PROJIS-Nr.:  09.999903.10 

A 8 Rosenheim – (Salzburg) 
6-streifiger Ausbau zw. AS Rosenheim und Achenmühle 

Bau-km 58+780 bis 68+145 
 

 

aufgestellt: 
Autobahndirektion Südbayern 

 
 
 
 

P e i k e r, Ltd. Baudirektor 

München, den 30.05.2014 

 

 

 

1. Tektur aufgestellt: 
Autobahndirektion Südbayern 

 
 
 
 

Dr.-Ing. E i d, Ltd. Baudirektor 

München, den 16.03.2020 

 

S 1 Schutz von an das Baufeld angrenzenden Biotopen, empfindlichen Beständen, Lebens-
räumen besonders wertgebender Arten oder von geplanten Ausgleichsmaßnahmen zu 
Beginn der Baumaßnahme 

Zielsetzung / Begründung 
Minimierung der Beeinträchtigungen an das Baufeld angrenzender Biotopstrukturen, Lebensräume besonders wertgebender 
Arten und vorhandener landschaftsbildprägender Gehölzbestände vor Schäden an oberirdischen Pflanzenteilen oder Verän-
derungen der Bodenstruktur durch den Baubetrieb durch Abgrenzung mit geeigneten Maßnahmen. Offensichtliche Kenn-
zeichnung der zu schonenden Flächen im Gelände für das Baupersonal. 

Beschreibung der Maßnahme 
Beschränkung des Baufeldes (einschl. Lagerflächen und Zufahrten) bei angrenzenden nur langfristig wiederherstellbaren 
Biotopflächen und bei Flächen für Ausgleichsmaßnahmen: auf i.d.R. 5,0 m (bei Gefälle steiler als 1:5: 10,0 m). 
Anlage von Baustraßen nur außerhalb empfindlicher Bereiche und geplanter Ausgleichsmaßnahmen. 
Errichtung von Bauzäunen nach RAS-LP 4 zur Begrenzung des Baufeldes in denen ökologisch wertvolle Bestände an das 
Baufeld angrenzen, so v. a. bei Fließgewässerquerungen, bei angrenzenden Biotop- und Waldflächen bzw. Waldrändern, in 
Abstimmung mit der Umweltbaubegleitung. 

 

S 2 Schutz von naturschutzfachlich bedeutenden Waldflächen 

Zielsetzung / Begründung 
Schutz der angrenzenden Waldflächen vor vermeidbaren Beschädigungen und baubedingten Auswirkungen wie Bodenverdich-
tung, Aufschüttung, Abgrabung, chemische Verunreinigung oder mechanische Beschädigung. Ziel sind die Erhaltung der 
Standsicherheit und die Vitalität der Bäume. 

Beschreibung der Maßnahme 
In Abstimmung mit der Umweltbaubegleitung werden geeignete Schutzmaßnahmen (Absperrung; falls notwendig in Einzelfällen 
Stamm- und Wurzelschutz) gemäß RAS-LP 4, DIN 18 920 und ZTV Baum-StB getroffen. Die Schutzeinrichtungen werden 
während der Bauzeit unterhalten und nach deren Beendigung vollständig abgebaut. 

 

S 4 Bodenschutz durch Rückbau von versiegelten Flächen 

Zielsetzung / Begründung 
Schutz des Bodens durch die Entsiegelung nicht mehr benötigter Straßenflächen / Gebäuden und somit Minimierung der 
Beeinträchtigung der Bodenfunktion. 

Beschreibung der Maßnahme 
Die nicht mehr benötigten Flächen wie Fahrbahn, Tragschichten und Bankette der bestehenden Autobahn und der An-
schlussstelle Achenmühle werden rückgebaut. Der schadstoffbelastete Boden im Bereich der Bankette wie auch der De-
ckenaufbau der Fahrbahnen und die Tragschichten werden ausgebaut und fachgerecht entsorgt. Dies gilt ebenfalls für straßen-
nahe aufgelassene Gebäude. 

 

S 9 Verzicht auf straßenbegleitende Gehölzpflanzungen zum Schutz von Vogelarten 

Zielsetzung / Begründung 
Vermeidung von Kulissenwirkungen im Bereich bestehender Feldlerchen-Vorkommen. Gehölzanpflanzungen, insbesondere auf 
Böschungen in Bereichen derzeitiger Vorkommen, führen zu Meidungsreaktionen von Feldlerchen und somit zu einer 
Reduktion der Feldlerchendichte. 

In Teilbereichen, in denen die Trasse durch offene Feldflur in Dammlage verläuft, und die nicht durch Lärmschutzwälle oder  
-wände flankiert sind, muss auf die Anpflanzung von Gehölzen verzichtet werden, da diese Situationen besonders kollisions-
trächtig sind. 

Beschreibung der Maßnahme 
Verzicht von fahrbahnbegleitenden Gehölzpflanzungen im Bereich bestehender Feldlerchenvorkommen. Ebenso Verzicht auf 
Gehölzpflanzungen in Bereichen, wo die Trasse in der freien Feldflur in Dammlage verläuft. Diese Maßnahme dient auch als 
Schutzmaßnahme für Vogelarten, die zwischen Gehölzen die Fahrbahn überqueren und somit einem Kollisionsrisiko 
ausgesetzt sind, insbesondere Goldammer, Kuckuck und Waldohreule. 
 S 14 Schutz von Bodenbrütern  

Zielsetzung / Begründung 
Vermeidung der Beeinträchtigung von Individuen im Rahmen der Baufeldräumung. Vermeidung einer Einnistung ggf. durch 
geeignete Vergrämungsmaßnahmen. Schutz der vorgefundenen Bruten von Acker-/Wiesenbrütern bzw. Bodenbrütern (v. a. 
Feldlerche) durch eine zeitliche Befristung von Baumaßnahmen. 

Beschreibung der Maßnahme 
Um eine Schädigung von Fortpflanzungsstätten und Bruten (Eier, Gelege, einschl. nicht flügge Jungvögel) auszuschließen 
erfolgt die Baustelleneinrichtung, die Baufeldräumung und die Aufschüttung von Seitenablagerungen sowie die flächenhafte 
Ausbringung von Oberboden auf Äckern, Grünländern, Randstreifen oder ruderalen Standorten sowie an Waldrändern im Falle 
tatsächlicher Brutvorkommen von Bodenbrütern nicht während der Brutzeit der Feldlerche (Anfang März bis Ende Juli). 
Die o.g. Bautätigkeiten sind ganzjährig nur möglich, wenn im Baufeld sowie im näheren Umfeld (innerhalb von 20 m ab 
Baufeldgrenze) nachweislich keine Brutreviere oder Verdachtsmomente vorhanden sind. Nach Kontrolle auf Brutaktivität im 
geplanten Baufeld und seinem näheren Umfeld durch einen Fachkundigen kann hierfür eine Freigabe durch die Umweltbau-
begleitung erteilt werden. 
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 Aus Gründen der Lesbarkeit wurde auf rote Darstellungen im Plan verzichtet. 

1. Tektur  vom 16.03.2020 

 
 zu den Planfeststellungsunterlagen 

  Datum Zeichen 

bearbeitet: Gez.:1312 März 2020 Heßlinger 

gezeichnet: 
 

- - extern 

geprüft: 
Gez.:131 März 2020 Stelter 

Gez. 13 März 2020 Müssig 

 Nr. Änderung gegenüber der Planfassung vom 30.05.2014 

 1 Seitenablagerung auf Fl. Nr. 1195 entfernt 

 2 Becken Abschnitt 2 und 3 in der Form geändert 

 3 Kabellagen Bayernwerk bei Km 62+300 geändert 

 4 Seitenablagerungen ab Km 62+800 geändert 

 5 Auffüllungen entfernt 

 6 Lage von BW 100 mit GVS Lauterbach – Geiging geändert 

 7 Einmündung GVS Lauterbach – Geiging in RO5 geändert 

 8 LS Wände im Bereich Samerberg Süd, Westseite geändert 

 9 Anpassung der Maßnahmendarstellung 

S 17 Wiederherstellung vorübergehend in Anspruch genommener Waldflächen inklusive 
Vorpflanzung von Waldmänteln 

Zielsetzung / Begründung 
Minimierung der Beeinträchtigungen von durch die Baumaßnahme angeschnittenen Waldrändern (z. B. Sonnenbrand- und 
Sturmwurfgefahr). 

Schutz des Waldinnenklimas. 

Beschreibung der Maßnahme 
Wiederherstellung vorübergehend in Anspruch genommener Waldflächen in den beiderseits der Trasse verlaufenden 
temporären Baufeldern (für Lager-, Baueinrichtungsflächen und Baustraßen) und auf den (flachen) Hangböschungen, die nach 
den Anpassungsarbeiten an die Eigentümer zurückgegeben werden nach Abschluss der Bauarbeiten in Absprache mit den 
Eigentümern. Die Bodenverdichtung wird mit geeigneten Maßnahmen beseitigt. 
Zum Aufbau eines Waldmantels bei angeschnittenem Wald erfolgt nach Abschluss der Bautätigkeit je nach den örtlichen 
Gegebenheiten: 

- eine Pflanzung standortheimischer Sträucher und Bäume II. Ordnung vor dem angeschnittenen Waldrand in einer 
Streifenbreite von 5 bis 10 m und / oder 

- bei älteren Baumbeständen, die angeschnitten werden, zusätzlich mit abschnittsweiser Rückverlegung des durch 
die Rodung entstandenen Waldrandes durch weitere Entnahme der Hälfte der Bäume in einer Tiefe von bis zu 10 m 
und Bepflanzung der freigestellten Zwischenräume innerhalb des Bestands mit höhengestaffelten 
standortheimischen Gehölzarten 

 

G 3 Landschaftsgerechte Gestaltung und Einbindung der Lärmschutzanlagen 

Zielsetzung / Begründung 
Naturnahe Gestaltung und landschaftsgerechte Einbindung der Lärmschutzwände und -wälle in die Umgebung v. a. durch 
Anpflanzung mehrschichtiger Baumhecken bzw. von Einzelbäumen und Baumgruppen zur Minderung der Beeinträchtigung des 
Landschaftsbildes. In Teilbereichen (südexponierte Böschungsflächen, angrenzend an hohe Lärmschutzwände) auch 
Neuschaffung von überwiegend gehölzfreien Zauneidechsen-Lebensräumen (Kollisionsschutz durch die hohen 
Lärmschutzwände). 

Beschreibung der Maßnahme 
! Anpflanzung von mehrschichtigen Baumhecken frischer Standorte mit gebietstypischen und standortgerechten Arten. 

! Auf der Südseite der A8, insbesondere zwischen BW 98 und der T+R Samerberg Süd (hier mit Buche, Berg-Ahorn, 
Winter- und Sommerlinde) sowie im Bereich von Daxa (Buche, Berg-Ahorn), wird eine lockere Vorpflanzung der 
südexponierten Böschungen der Lärmschutzwälle und -wände durch Einzelbäume und Baumgruppen vorgesehen. 

! Im Bereich der Bachverlegungsstrecke des Aubachs westlich von BW 106 ist eine Erlenbepflanzung vorgesehen (siehe 
G 4). 

! Entwicklung eines gestuften strukturreichen Waldmantels auf den fahrbahnabgewandten Böschungen, die unmittelbar 
an bestehende Wälder anschließen. Gehölzartenzusammensetzung entsprechend der naturnahen Bestände im Gebiet. 

! Abschnittsweise Eingrünung der Lärmschutzwände mit Kletterpflanzen (holzig und krautige Rankgewächse), die den 
extremen Standortbedingungen angepasst sind (hauptsächlich dort, wo für mehrschichte Baumhecken der Platz fehlt 
bzw. Sicherheitsabstände beachtet werden müssen). 

! Verwendung von standortgerechten Gehölzarten und gebietseigenem Pflanzmaterial. 

! Schaffung von Zauneidechsenhabitat im Bereich von hohen Lärmschutzwänden (≥3 m) auf der straßenabgewandten, 
südexponierten und mageren Böschung durch Einbringung von Schotterflächen und grabfähigem Substrat (z. B. Sand) 
sowie mit vereinzelten Gebüsch- bzw. Baumpflanzungen. 

! Die Vorschriften des AGBGB Art. 48 bis 50 in Bezug auf die einzuhaltenden Grenzabstände bei Aufforstungsmaß-
nahmen und sonstigen Gehölzpflanzungen und die in der ErstAuffR empfohlenen Grenzabstände werden eingehalten. 

Gesamtfläche: 5,89 ha 

Pflanzung Hochstämme: in G1 enthalten 
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S 7 Schutz von Gehölzbeständen bei Baufeldräumung und Rodung, einschl. Schutz von 
Fledermäusen und Haselmäusen in Gehölzbeständen (Fortsetzung) 

Fledermausschutz bei Baumfällungen 

! Bei Fällungen von Alt- oder Quartierbäumen mit vermuteten oder nachgewiesenen Fledermausvorkommen gilt: 

- keinesfalls während der Wochenstubenzeit von 20. April bis 20. August 

- möglichst in den Monaten September u. Oktober unter Aufsicht der Umweltbaubegleitung (KFFS 2011) 
(Begründung: im Monat September sind Fledermäuse entweder nicht anwesend, nicht störungsempfindlich oder 
können selbstständig flüchten bzw. können geborgen werden) 

- zwischen 1. November und 28./29. Februar nur unter vorheriger Freigabe durch die Umweltbaubegleitung 
(Kontrollgang erforderlich) 

- möglichst schonende Behandlung potenzieller Quartierbäume (z. B. Seilsicherung, ggf. Einsatz von Harvester oder  
Baumgreifer etc.) in Abstimmung mit der Umweltbaubegleitung 

! Für alle potenziell geeigneten Fledermausquartiere an Bäumen (vgl. Habitat-/ Höhlenbaumkartierung (IFUPLAN 
2012a); Spechthöhlen, ausgefaulte Streifschäden, usw.) werden durch die Umweltbaubegleitung Maßnahmen 
festgelegt und durchgeführt. Zur Feinabstimmung dieser Maßnahmen erfolgt eine Kontrolle zu rodender 
Altbaumbestände auf mögliche Fledermausquartiere in Baumrissen, Spalten, Höhlungen oder unter abblätternder 
Rinde wie folgt: 

! Die bereits erfassten Quartierstrukturen in zu fällenden Habitat- bzw. Höhlenbäume (s.o.) werden im Vorgriff der 
Rodung im vorangehenden Sommer (nach Ende der Wochenstubenzeit, ab Mitte August), von einem Hubsteiger aus 
oder durch Einsatz von Baumkletterer auf ihre tatsächliche Eignung und ggf. Nutzung untersucht. Hierbei erfolgt ein 
Verschluss geeigneter zugängiger Höhlungen/ potentiell quartiergeeigneten Klüfte/ Öffnungen/ abblätternde Rinde, z. 
B. durch Anbringen von Lappen, um eine Einnischung zu verhindern (dabei wird der obere Teil des Lappens mit 
Nägeln fixiert, während der herabhängende untere Teil unbefestigt bleibt). 

! Im Zuge der Fällungsmaßnahmen erfolgt nach Freistellung (Fällung von Sträuchern und Kleinbäumen) der Alt- und 
Großbäume (ab StD >60 cm) eine erneute Kontrolle auf mögliche Fledermausquartiere durch eine fachkundige 
Umweltbaubegleitung. Für alle zum Rodungszeitpunkt noch nicht kontrollierten und/ oder verschlossenen 
potenziellen Quartierstrukturen werden durch die Umweltbaubegleitung Maßnahmen festgelegt und durchgeführt.  

! Folgende Maßnahmen sind alternativ möglich: 

- „Ausfliegen erzwingen“ (Einwegverschluss) wie oben beschrieben, sofern Witterung und Temperatur dies noch 
zulassen 

- Bei Antreffen von Fledermäusen wird durch die Umweltbaubegleitung fallspezifisch festgelegt, ob die Individuen 
geborgen und ggf. umgesiedelt werden oder ob Stammstücke mit Höhlenquartieren geborgen und in geeignete 
Bereiche im näheren Umfeld außerhalb des Baufelds verbracht werden, so dass eine eigenständige Flucht / 
Abwanderung der Tiere über Nacht möglich ist (letzteres ist insbesondere bei Rodung im September / Oktober zu 
bevorzugen) 

- Bergung und Umsiedlung von Fledermausindividuen in bereitgestellte und für die Art geeignete Fledermauskästen 
in die unter CEF 1 beschriebenen Teilflächen (Winterquartiereignung erforderlich) 

 

S 13 Schutz der Lebensräume der Sibirischen Winterlibelle 

Zielsetzung / Begründung 
Das kleine, isolierte und einzige Vorkommen der stark gefährdeten Sibirischen Winterlibelle (Sympecma paedisca) an zwei 
kleinen Gewässern (autobahnnaher Teich, Tümpel, jeweils südlich der A8) ist durch Stoffeinträge und bauliche Veränderungen 
– auch eines der beiden Gewässer (autobahnnaher Teich) –  potenziell gefährdet. Aus diesem Grund ist ein Schutz des 
Gewässers vor diesen Einwirkungen erforderlich. 

Ausschluss von Beeinträchtigungen von Gewässerlebensräumen sowie des funktional angebundenen Umfelds durch stoffliche 
Verfrachtungen oder Veränderungen des Wasserhaushaltes während der Baumaßnahme an der A8. 

Minimierung der Beeinträchtigungen der Wasserqualität der genannten Gewässer durch Verunreinigungen mit Schad-, 
Nährstoff- oder Oberbodeneintrag während der Baumaßnahme. 

Beschreibung der Maßnahme 
Der unmittelbar im Anschluss an die A8 gelegene besiedelte autobahnnahe Teich westlich von Rohrdorf, wird an der Nordseite 
(autobahnseitig) durch geeignete bauliche Anlagen (bevorzugt Bauzaun mit Folienverblendung; bündiger Abschluss 
bodenseitig) vor Stoffeinträgen der Baustelle und vor baulichen Veränderungen geschützt. Der an das Gewässer angrenzende 
Flurweg bleibt von der Maßnahme unberührt.  
Die im Norden direkt an das Gewässer angrenzenden Gehölze im Bereich des Baufeldes sind zu erhalten oder nach Ende der 
Baumaßnahme wieder anzulegen, da diese einen Schutz vor stofflichen Einträgen der Autobahn gewährleisten. 
Verwendung von ökologisch unbedenklichen Schmier- und Betriebsstoffen im Nahbereich von Gewässern und Feuchtgebieten. 

 

S 15 Schutz der Zauneidechse  

Zielsetzung / Begründung 
Vermeidung baubedingter Tötungen und Individuenverluste der Zauneidechse im Bereich ihrer nachgewiesenen Lebensräume 
im Innauwald, an der Rohrdorfer Achen, an der Bahnunterführung, im Bereich des naturnah gestalteten 
Regenrückhaltebeckens bei BW 99 und im Bereich der Unterführung von Geiging nach Unterapfelkam. 

Beschreibung der Maßnahme 
Zum Schutz der Zauneidechse erfolgt die Baufeldräumung und Anlage von Baustraßen im Bereich von Zauneidechsenlebens-
räumen (Saumstrukturen, Böschungen) außerhalb der Fortpflanzungszeit und der Winterruhe, im Zeitraum von Mitte April bis 
Ende Mai und von Ende Juli bis bevorzugt Mitte August, jedoch spätestens Mitte September (außerhalb der Winterruhe und der 
Eiablage- und -reifungszeit der Zauneidechse) sowie nur in Abstimmung mit der Umweltbaubegleitung und nach erfolgten 
zusätzlichen Kontrollen durch die Umweltbaubegleitung. 
Fäll- und Schnittmaßnahmen (ohne Wurzelstockrodung) an Gehölzen werden in Zauneidechsenlebensräumen im Winterhalb-
jahr außerhalb der Aktivitätsphasen durchgeführt. Danach erfolgt eine „strukturelle Vergrämung“ (vgl. PESCHEL et al. 2013) mit 
Mahd der Vegetation auf wenige cm vor Beginn der Aktivitätsphase und nachfolgender, schonender Entfernung von 
Versteckmöglichkeiten (Handarbeit) innerhalb der Aktivitätszeit unter Aufsicht der Umweltbaubegleitung. Nach Kontrolle der 
Eingriffsflächen durch die Umweltbaubegleitung und Freigabe der Flächen kann dann mit ersten erdbaulichen Maßnahmen im 
Rahmen der Baufeldfreimachung (Entfernung von Wurzelstöcken, Abschieben des Oberbodens, etc.) begonnen werden. 
Um ein (Wieder-)Einwandern von Individuen in das Baufeld zu verhindern werden temporäre Amphibienschutzzäune mit 
Überkletterschutz angebracht (ohne Darstellung im Plan). 
Ggf. im Baufeld vorgefundene Zauneidechsenindividuen werden abgefangen und in geeignete benachbarte Lebensräume 
(z. B. auf die an der Absetz- und Rückhalteanlage Achenmühle West frühzeitig angelegten A/FCS 1-Flächen oder auf die 
innerhalb der A 1/ W angelegten Zauneidechsenlebensräume) außerhalb der Schutzzäune umgesetzt. 
Ersatz- und Ausweichhabitate für die Art werden durch entsprechende Gestaltungsmaßnahmen geschaffen (G 3: im Bereich 
von hohen Lärmschutzwänden auf der straßenabgewandten, südexponierten und mageren Böschung, W 1 und W 3: im 
Bereich strukturreicher besonnter Waldmäntel an den Böschungen einzelner Seitenablagerungen) und durch die A/FCS 1 
sichergestellt. 
 

E1 Auwald-Renaturierung am Inn südlich Nußdorf (ehemaliger StOÜbPl, 7-10 km südlich 
A 8) 

Zielsetzung / Beschreibung der Maßnahme 
Wiedervernässungsmaßnahmen auf der Fläche des bestehenden bundeseigenen Ökokontos „Nußdorfer Au“. 

Beschreibung der Maßnahme (Aufwertungskonzept) 
! Abbruch, Entsiegelung und Renaturierung von befestigten Flächen (Straßen, Wege, Panzerwaschanlage, 

Betriebsgebäude, Baracken). 

! Rückbau und ökologische Umgestaltung der Panzer-Tiefwatanlage. 

! Wiedervernässung von Teilflächen (durch Anlage grundwassergespeister Kleingewässer sowie nach Möglichkeit durch 
Einspeisung von Hochwasserabflussmengen aus einem Vorlandentwässerungsgraben). 

! Anlage von Amphibiengewässern (Förderung der Gelbbauchunke und des Kammmolchs). 

! Waldumbau (Entwicklung standortgerechter Laubholzbestände). 

! Erhöhung des Totholzanteils (Förderung des Scharlachkäfers). 

! Aufwertung der mageren Flachland-Mähwiesen (Extensivierung, Neophytenbekämpfung, Entbuschung). 

! Pflegemaßnahmen für die Vorkommen des Straußfarns (Lichtungen und Waldränder auf der Teilfläche westlich des 
Inns). 

! Das Ökokonto „Nußdorfer Au“ umfasst insgesamt 84,34 ha. Es wurde nach Abstimmung des Aufwertungskonzeptes mit 
den Naturschutzbehörden 2013 an das LfU gemeldet und im Wesentlichen in den Jahren 2016 bis 2018 vorgezogen 
hergestellt. Die Wiedervernässungs- und Waldumbaumaßnahmen werden im Winter 2020/2021 noch ergänzt. Die auf 
Dauer weiterhin erforderlichen Entwicklungs- und Pflegemaßnahmen erfolgen seit 2016 auf der Basis von 
Dienstleistungs- und Pflegeverträgen. 

! Bau- und Bepflanzungsbeschränkungen hinsichtlich der Leitungsschutzzone (8 m beidseits der Leitungsachse) der 20-
kV-Freileitung wurden und werden beachtet. 

Gesamtfläche: 17,34 ha 

Anrechenbare Fläche: 8,67 ha 

 

S 3 Schutz naturnaher Fließgewässer 

Zielsetzung / Begründung 
Erhalt der hohen Gewässerqualität von Sailerbach, Rohrdorfer Achen und Aubach: Schutz der zu querenden Fließgewässer 
und der Fließgewässer-Abschnitte im Bereich der Entwässerungs-Einleitungsstellen (v. a. an der Rohrdorfer Achen südlich der 
A8) während der Bauarbeiten gegen unbeabsichtigte Schmutz- und Schadstoffeinträge. Sicherstellung der guten Sauerstoffver-
sorgung der Gewässer sowie Erhaltung eines günstigen Lebensraumes für Fließgewässerarten, insbesondere auch für 
Wasseramsel und Eisvogel (artenschutzrechtliches Erfordernis). 

Beschreibung der Maßnahme 
Die seitlich bzw. im Bach einzubringenden Spundwände für den Kolkschutz und zur Baugrubenumschließung sowie die 
oberhalb des Baches für den Brückenbau anzubringende dichte Holzschalung auf dem Traggerüst dienen gleichzeitig als 
Schutz der vier Gewässerquerungen (BW 93, BW 95, BW 106s, BW 106). Gemäß RAS-LP 4 sind die Traggerüste mit einer 
reißfesten und lichtdurchlässigen Folie zu versehen. Diese Schutzeinrichtungen werden während der Bauzeit unterhalten und 
nach deren Beendigung vollständig abgebaut. 
Die Errichtung und Verwendung aller Absetz- und Regenrückhaltebecken wird möglichst vor Beginn der 
Streckenbaumaßnahme sichergestellt. Die bauzeitliche Verrohrung der vier Gewässerabschnitte für baustelleninterne 
Querungen (Baustraße) ist hinsichtlich ihrer Dimensionierung auf ökologische Anforderungen hin zu bemessen (z. B. 
Verwendung von Abmessung DN 1500). 
Kontrolle und Überwachung möglicher Einleitungen von Wasser aus dem Baustellenbereich; keine direkte Einleitung von 
erwärmten oder mit Schwebeteilchen befrachteten Oberflächenabflüssen. Einschwemmungen in Gewässer sind durch 
Anordnung bauzeitlicher Absetzbecken oder Absetzcontainer zu vermeiden. In die Gewässer wird somit nur möglichst 
schwemmstoffarmes und schadstofffreies Wasser eingeleitet werden (nach RAS-LP 4). 
 

S 5 Schutz der Fließgewässer und angrenzender Lebensräume vor funktionalen Beein-
trächtigungen bei Durchlass- und Unterführungsbauwerken – tierökologische 
Gestaltung 

Zielsetzung / Begründung 
Minderung der Barrierewirkung der technischen Bauwerke für terrestrische und aquatische Lebewesen. Minderung der 
Beeinträchtigungen des Bodenwasserhaushaltes, Verbesserung der pflanzenverfügbaren Bodenwasserverhältnisse. Erhalt des 
biotischen Gefüges unter den Bauwerken hindurch für bodengebunden wandernde kleinere Tiere wie Amphibien. Erhöhung der 
ökologischen Durchlässigkeit von Querbauwerken an der A8 und damit wichtiger Beitrag zur Umsetzung der landesweiten 
Zielsetzungen („Bundesprogramm Wiedervernetzung“). 

Beschreibung der Maßnahme 
Errichtung der Baustraßen und Baustelleneinrichtungsflächen im Bereich von Feuchtstandorten (moor- und grundwasser-
beeinflussten Böden) soweit möglich auf Vlies und Schotter ohne Entfernung des natürlich vorhandenen Bodens; Rückbau von 
Baustraße und Baufeld mit Entfernung von vorübergehend eingebautem Material und mit Wiederherstellung des ursprünglichen 
Bodenprofils; ggf. Rückführung von entstandenen Bodenverdichtungen. 
Einbau von standortüblichem Bodensubstrat (Kies, Steine) unter Brücken und - soweit technisch möglich - in Durchlässen. 
Andeckung der Uferböschungen mit sandig-kiesigem Substrat. Ausbildung eines Gefälles der Uferbermen zur 
Brückenraummitte hin. Von einem sich selbst einstellendem Überdeckungseffekt mit natürlichem Sohlsubstrat aus dem 
oberstromigen Abschnitt ist auszugehen; auf eine entsprechende Tiefenlage der Bauwerkssohlen und Durchlässe ist zu achten. 
Ausgestaltung der Bachunterführungen mit zwei jeweils mindestens 5 m breiten unbefestigten Seitenstreifen zwischen MW-
Uferlinie und Brückenwiderlager als Lauffläche mit ortstypischem Substrat (M AQ). Mindestanforderung: Zwei jeweils ≥ 0,5 m 
breite unbefestigte Seitenstreifen (Verzicht auf Vorpflasterung), die von einem 2-fachen MQ-Abfluss nicht überflutet werden 
(MAmS). Im Bereich hochwasserfreier Erdbermen Einbringen von Versteck- und Leitstrukturen, z.B. in Form von Steinhaufen 
oder größerem Totholz. 
Bei vorgesehener Verlängerung / Aufweitung bestehender Bachdurchlässe, bedingt durch Anbau der neuen A8-Trasse an 
bestehenden Fahrbahnrand: Temporäre Verlängerung bestehender Durchlässe zu Beginn der Bautätigkeit bis außerhalb des 
Baufeldes (einschl. Rückbau auf kürzest mögliche Länge nach Bauende). 
 

S 7 Schutz von Gehölzbeständen bei Baufeldräumung und Rodung, einschl. Schutz von 
Fledermäusen und Haselmäusen in Gehölzbeständen 

Zielsetzung / Begründung 
Minimierung der Beeinträchtigungen der Arten- und Biotopausstattung bei betroffenen Gehölzbeständen im Gesamtbereich der 
geplanten Maßnahme. 

Vermeidung der Zerstörung von Eiern und/oder besetzten Nestern europäischer Vogelarten i.S.v. Art. 1 VRL. 

Vermeidung der Tötung winterschlafender Fledermäuse in Baumrissen, -spalten und -höhlen sowie Reduzierung der Störungen 
von Fledermäusen in sensiblen Jahresphasen (Winterruhe) und generelle Vermeidung von Individuenverlusten im Zuge von 
Fällarbeiten. 

Vermeidung baubedingter Tötungen und Individuenverluste der Haselmaus bei Rodungs- und Fällungsarbeiten. 

Beschreibung der Maßnahme 
Um zu vermeiden, dass bei Gehölzrückschnitt, Fällung und Rodung winterschlafende Fleder- und Haselmäuse getötet oder 
gestört werden, die Anfang Oktober ihre Winterquartiere bereits bezogen haben könnten (Baumhöhlen, Bodennester im 
Wurzelbereich der Gehölze), und da die Maßnahmen im öffentlichen Interesse nicht auf andere Weise oder zu anderer Zeit 
durchgeführt werden können (§ 39 Abs. 5 Satz 2 Nr. 2), beinhaltet diese Regelung in Bezug auf Bäume außerhalb des Waldes 
sowie Feldgehölze, Gebüsche und Hecken eine Ausnahme von § 39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG und Art. 16 BayNatSchG 
hinsichtlich des Zeitpunktes für den Gehölzschnitt, damit auch im Monat September Rodungs- und Fällarbeiten möglich sind. 

! Abschneiden, auf den Stock setzen, Rodung aller Hecken, Gebüsche und Gehölze außerhalb gärtnerisch genutzter 
Flächen ausschließlich in der Zeit von 1. September bis 28./29. Februar und damit weitestgehend außerhalb der 
gesetzlich festgesetzten Brut- und Nistzeiten. 

! Räumung des gesamten Baufeldes und Entfernung aller möglicherweise Nistplatz, Quartier oder Unterschlupf bie-
tenden Strukturen außerhalb der oben genannten Zeitspanne. 

Haselmausschutz 
Da im Vorhabensbereich liegende Gehölzbestände ein Habitatpotenzial für ein Vorkommen der Haselmaus besitzen, wird 
zunächst der gesamte zu rodende Bereich von der Umweltbaubegleitung auf geeignete Habitatflächen kontrolliert. Danach 
werden in allen potenziell für die Haselmaus geeigneten Habitatflächen (z. B. artenreiche Bestände hoher Strukturvielfalt, 
Waldränder) Nistkästen und/oder Niströhren angebracht und auf deren Nutzung kontrolliert (ca. 10 Kästen/ha; Zeitraum März 
bis August: falls die Gehölzrodung im selben Jahr erfolgen sollte, Zeitraum März bis November: falls die Gehölzrodung im 
folgenden Jahr erfolgen sollte). Die entsprechenden Bereiche werden durch die fachkundige Umweltbaubegleitung festgelegt. 
Die Nistkästen und/oder Niströhren werden regelmäßig durch die Umweltbaubegleitung kontrolliert. Bei Haselmaus-Nachweis 
werden folgende Maßnahmen zur Umsiedlung und/oder Vergrämung ergriffen: 

Schutzmaßnahmen nur bei nachgewiesenem Haselmaus-Vorkommen (Umsiedlung in Kombination mit Vergrämung): 

! Vor den Rodungs- und Fällarbeiten, d. h. vor dem 01. September: Umsiedelung von in Nistkästen und/oder 
Niströhren gefangenen Individuen in geeignete Ausweichlebensräume (Teilfläche der CEF 1 = Waldfläche an der 
Prien: Flurnr. 726 Gmkg. Umrathshausen)  

! Vor der Gehölzrodung werden die Gehölze zunächst auf-den-Stock gesetzt, dabei Verbleib des Gehölzschnittguts für 
einige Tage seitlich des Gehölzbestandes in kleineren Haufen (dickere Stämme eigenständig lagern oder direkt 
abtransportieren!), so dass möglicherweise betroffene Haselmäuse fliehen können, anschließend Abtransport des 
Schnittguts; frühestens 2 Tage nach dem auf-den-Stock-setzen kann die Rodung erfolgen 

! Abschneiden, auf den Stock setzen, Rodung aller Hecken, Gebüsche und Gehölze außerhalb gärtnerisch genutzter 
Flächen abweichend von der gesetzlich festgesetzten Zeit (1. Oktober bis 28./29. Februar) bereits ab 01. September 
(bevorzugt vom 01. September bis 31. Oktober) und damit außerhalb der Fortpflanzungszeit und des Winterschlafes 
von Haselmäusen (Vergrämung von Haselmausindividuen, die nicht gefangen werden konnten, um den Einzug in 
mögliche Winter- Bodennester zu vermeiden) 

! Begleitung der Maßnahme durch eine Fachkraft der Umweltbaubegleitung 

 

A3/W Waldneugründung westlich der Rohrdorfer Achen (südlich der A 8) 

Zielsetzung 
Ergänzung und funktionale Erweiterung des Angebots an naturnahen Feuchtlebensräumen an der Rohrdorfer Achen durch 
Waldneugründung auf derzeit als Grünland genutzten Standorten. Im Rahmen der Maßnahme entsteht u. a. neuer Lebensraum 
für Haselmäuse. 

Beschreibung der Maßnahme 
! Anlage von standortgerechtem Feuchtwald. 

! Hauptbaumart: Grauerle (Alnus incana); Nebenbaumarten: Gemeine Esche (Fraxinus excelsior), Bergahorn (Acer 
pseudoplatanus), Begleitbaumarten: Silber- und Strauchweiden (Salix alba, S. spec.), Fichte (Picea abies), Bergulme 
(Ulmus glabra) und Stieleiche (Quercus robur); Begleitbaumarten: Spitz-Ahorn (Acer platanoides), Traubenkirsche 
(Prunus padus), Schwarzerle (Alnus glutinosa), Kiefer (Pinus sylvestris) und Pappeln (Populus alba, P. nigra, P. 
tremula). 

! Entwicklung eines gestuften strukturreichen Waldmantels mit Strauchschicht und Krautsaum. 

! Gezielte Entwicklung von und hoher Anteil an Habitatbäumen und Totholzstrukturen. 

! Die Waldflächen werden komplett aus der Nutzung genommen. Forstliche Eingriffe nur bei haftungsrechtlichen und 
wasserbaulichen Erfordernissen. 

! Verwendung von gebietseigenem Pflanzmaterial und Gehölzen. 

! Die Vorschriften des AGBGB Art. 48 bis 50 in Bezug auf die einzuhaltenden Grenzabstände bei Aufforstungsmaß-
nahmen und sonstigen Gehölzpflanzungen und die in der ErstAuffR empfohlenen Grenzabstände werden eingehalten. 

Gesamtfläche: 3,00 ha 

Anrechenbare Fläche: 2,88 ha (waldrechtlich anrechenbar: 2,96 ha) 

 

G 5 Landschaftsgerechte Gestaltung und Einbindung der entsiegelten Straßenflächen 

Zielsetzung / Begründung 
Landschaftsgerechte Gestaltung und Einbindung der nicht mehr benötigten, entsiegelten Straßenflächen durch Rekultivierung 
oder Renaturierung entsprechend der angrenzenden Flächennutzung. 

Beschreibung der Maßnahme 
Die entsiegelten Flächen der bestehenden Autobahn sowie der Anschlussstellen Rohrdorf und Achenmühle werden in 
Abhängigkeit von der angrenzenden Bodennutzung rekultiviert oder renaturiert: 
 

! Entwicklung von Waldmänteln auf Flächen, die an Waldbestände angrenzen: Zusammensetzung in Anlehnung an 
standortgerechte naturnahe Waldbestände (mesophiler Laubmischwald, Auwald etc.). 

! Entwicklung von naturnahen Gebüschen auf Flächen, die bereits an Hecken oder Gebüsche angrenzen. 

! Entwicklung von Röhrichtflächen durch Matteneinbau oder Stecklingspflanzung. 

! Rekultivierung mit Rückführung zu landwirtschaftlich nutzbarem Grünland: Andeckung mit ca. 30 cm Oberboden, 
Ansaat mit geeignetem Saatgut nach RSM und DIN 18 917. 

! Verwendung von gebietseigenem Ansaat-, Pflanzmaterial und Gehölzen. 

! Die Vorschriften des AGBGB Art. 48 bis 50 in Bezug auf die einzuhaltenden Grenzabstände bei Aufforstungsmaß-
nahmen und sonstigen Gehölzpflanzungen und die in der ErstAuffR empfohlenen Grenzabstände werden eingehalten. 

Gesamtfläche: 0,86 ha 

 

G 2 Landschaftsgerechte Gestaltung der Entwässerungsanlagen 

Zielsetzung / Begründung 
Naturnahe Gestaltung und landschaftsgerechte Einbindung der Entwässerungsanlagen gemäß Arbeitsblatt DWA-A 138 
„Planung, Bau und Betrieb von Anlagen zur Versickerung von Niederschlagswasser“ und RAS-Ew (FGSV 2005). Die 
Entwässerungsanlagen werden als Absetz- und Rückhalteanlagen (4 Stück), Absetz- und Versickeranlagen (2 Stück) oder 
Absetzbecken (3 Stück) geplant und mit landschaftsgerecht modellierten Böschungen gestaltet (Ausnahme: unterirdische 
Betonbecken). Alle Absetzbecken sind als Dauerstaubecken, alle Versicker- und Rückhaltebecken sind als trockenfallende 
Becken geplant. 

Beschreibung der Maßnahme 
! Baggerraue Modellierung der Böschungsflächen, unregelmäßige Führung der Böschungsoberkanten. 

! Dauerstaubecken: Bepflanzung mit typischen Arten der aquatischen und amphibischen Uferzone (Röhricht-Initial-
pflanzungen); Pflanzung von Ufer-Hochstaudensäumen oberhalb der Mittelwasserlinie auf den Böschungsflächen und 
Pflanzung einzelner, lichter Strauchgruppen (ggf. Einzelbäume) aus gebietstypischen Arten der gewässerbegleitenden 
Gehölzsäume unter Beachtung der Beschattungseffekte auf den Wasserkörper. 

! Trockenfallende Becken (Versickerbecken, Rückhaltebecken): Rasenansaat im Bereich der Beckensohle (RSM 7.3 für 
staunässegefährdete Lagen / RSM 8.1-Variante für magere wechselfeuchte Lagen). Bepflanzung der Böschungen mit 
typischen Arten der amphibischen Uferzone (z. B. Röhricht-Initialpflanzungen) und Pflanzung von Ufer-
Hochstaudensäumen. Keine Pflanzung von Gehölzen auf den Uferböschungen. 

! Unterirdische Betonbecken (Deckel und Umfeld): Rasenansaat für Anlage nährstoffarmer Flächen durch Andeckung mit 
nicht humusiertem Material und Nassansaat mit einer Mischung aus Ökotypensaatgut, Kleber und Bodenhilfsstoffen. 

! Alle im Zuge der Ableitung aus den Becken anzulegenden oder umzubauenden Gräben werden soweit möglich 
naturnah gestaltet. 

! Eine Fallenwirkung für Tiere wird durch geeignete Maßnahmen (wo möglich Uferabflachungen, ggf. Ausstiegshilfen für 
Amphibien) vermieden. 

! Verwendung von gebietseigenem Pflanzmaterial für die Stauden- und Gehölzpflanzungen. 

! Im Umfeld der Becken ggf. Schaffung nährstoffarmer Standorte mit anschließender Sukzession. 

! Die Vorschriften des AGBGB Art. 48 bis 50 in Bezug auf die einzuhaltenden Grenzabstände bei Aufforstungsmaß-
nahmen und sonstigen Gehölzpflanzungen und die in der ErstAuffR empfohlenen Grenzabstände werden eingehalten. 

Gesamtfläche: 2,50 ha (inkl. Sohlfläche) 

Pflanzung Hochstämme: in G1 enthalten 
 

G 4 Naturnahe Gestaltung der Fließgewässerverlegungen (-querungen) 

Zielsetzung / Begründung 
Wiederherstellung eines möglichst naturnahen Fließgewässers im Bereich der Brückenbauwerke und Baufelder von Sailerbach, 
Rohrdorfer Achen („Aubach“) und Hierlbach (BW 93, 95, 102, 106) in Anlehnung an die naturnahen ober- oder unterstromigen 
Gewässerabschnitte. Stabilisierung der Uferböschungen in den Bachverlegungsabschnitten. 

Beschreibung der Maßnahme 
! Ausführung der Verlegungsstrecken als naturnaher, schwach mäandrierender Gewässerlauf mit Gleit- und Prallufern 

und variierenden Böschungsneigungen. 

! In den Bachunterführungen: Anlage einer einseitigen möglichst beidseitigen Uferberme, die auch bei einem mittleren 
Hochwasser (MHW) eine Querungsmöglichkeit für terrestrisch wandernde Tiere bietet. 

! Ggf. notwendige Ufersicherungen werden mit lockerem Steinsatz ohne Beton durchzuführt. 

! Festlegung der genauen Ausformung durch die landschaftspflegerische Ausführungsplanung. 

! Die Uferböschungen werden mit Ökotypensaatgut feuchter Standorte eingesät. Initialpflanzungen von Hochstauden-
säumen oberhalb der Mittelwasserlinie. 

! Pflanzung von gewässerbegleitenden, standortgerechten und gebietstypischen Gehölzen, fallweise in Form von 
Einzelgehölzen, Baumreihen oder geschlossenen Baumhecken / Ufergehölzsäumen. 

! Im unmittelbaren Leitungsbereich der zwei Hoch-/Mittelspannungsfreileitungen werden keine hochwüchsigen Bäume 
gepflanzt.  

! Für die Bepflanzung der Bachufer (Aubach / Rohrdorfer Ache, Hierlbach) sind als Hauptbaumarten Schwarz- und Grau-
Erle und Berg-Ahorn vorgesehen, ferner Berg-Ulme, Stiel-Eiche, Bruch- und Korb-Weide. Strauchschicht: 
Traubenkirsche, Pfaffenhütchen, Wasserschneeball, Hasel, Holunder, Purpur-Weide. Im Bereich der Bachverlegungs-
strecke westlich von BW 106 ist eine Erlenbepflanzung vorgesehen. 

! Verwendung von gebietseigenem Saat- und Pflanzmaterial. 

! Die Vorschriften des AGBGB Art. 48 bis 50 in Bezug auf die einzuhaltenden Grenzabstände bei Aufforstungsmaß-
nahmen und sonstigen Gehölzpflanzungen und die in der ErstAuffR empfohlenen Grenzabstände werden eingehalten. 

Gesamtfläche: 0,53 ha 

Pflanzung Hochstämme: 7 Stück 
 

G 1 Landschaftsgerechte Gestaltung und Einbindung des Straßenkörpers 

Zielsetzung / Begründung 

Optische und gestalterische Einbindung des Straßenkörpers in die Umgebung zur Minderung der Beeinträchtigung des Land-
schaftsbildes, unter Berücksichtigung von pflanzen- und tierökologischen Erfordernissen und der angrenzenden Vegetations-
beständen (insbesondere Wald- und Gehölzflächen). 
Entwicklung landschaftstypischer Wiesenaspekte auf den landschaftsgerecht gestalteten Straßenböschungen und  
-nebenflächen. Verringerung der optischen Wirkung der Überführungsbauwerke durch Pflanzung von Baumhecken. 

Beschreibung der Maßnahme 

! Anlage nährstoffarmer, v.a. südexponierter Böschungsflächen durch Andeckung mit nicht humusiertem Material und 
Nassansaat mit einer Mischung aus Ökotypensaatgut, Kleber und Bodenhilfsstoffen. 

! Anlage nährstoffreicher Böschungsflächen durch Andeckung mit ca. 15 cm Oberboden und Nassansaat mit einer 
Mischung aus Ökotypensaatgut, Kleber und Bodenhilfsstoffen. 

! Andeckung der Sickermulden mit mind. 30 cm Oberboden, Einsaat Ökotypensaatgut artenreiches Extensivgrünland 
für wechselfeuchte Standorte. 

! Ansaaten gemäß den Empfehlungen für Rasensaatgutmischungen und DIN 18 917. 

! Herstellung von feuchten Hochstaudenfluren und Röhrichtsäumen auf flachen Böschungen im Anschluss an (teil-) 
überbaute Feuchtstandorte. Entwicklung gebietstypischer Artenzusammensetzungen durch Heumulchsaat; 
Gewinnung des Mulchmaterials auf Flächen in der Umgebung. 

! Anpflanzung von mehrschichtigen Hecken, Entwicklung von Waldmänteln und organischer Anschluss der 
Gehölzpflanzungen an die bestehenden Waldflächen. Pflanzung landschaftstypischer Einzelbäume. Im Bereich der 
Innauwald-Passage werden Gehölzarten der Hartholzaue verwendet (Hauptbaumarten: Berg-Ahorn, Berg-Ulme, 
Silber- und Bruchweide, Grau-Erle, Stiel-Eiche; Strauchschicht: Traubenkirsche, Holunder, Wasserschneeball, 
Strauchweiden). Am Ufer des Wöhrsees werden überwiegend Grau-Erle und Weiden verwendet. Entwicklung von 
Waldfläche auf Böschung bei BW 102. 

! Anlage von mehrschichtigen Baumhecken auf den Straßenböschungen der querenden Straßen, Pflanzung von 
lockeren Einzelbaumgruppen an ehemaligen oder bestehenden Wegekreuzungen. 

! Berücksichtigung der Sicherheitsabstände gemäß den Richtlinien für passive Schutzeinrichtungen an Straßen (RPS 
2009) und den Empfehlungen zum Schutz vor Unfällen mit Aufprall auf Bäume (ESAB) für alle Gehölzpflanzungen. 

! Die Vorschriften des AGBGB Art. 48 bis 50 in Bezug auf die einzuhaltenden Grenzabstände bei Aufforstungs-
maßnahmen und sonstigen Gehölzpflanzungen und die in der ErstAuffR empfohlenen Grenzabstände werden 
eingehalten. 

! Über Kabeltrassen werden keine Bäume oder tiefwurzelnde Sträucher gepflanzt. 

! Verwendung von gebietseigenem Ansaat-, Pflanzmaterial und Gehölzen. 

! Landschaftsgerechte Modellierung und baggerraue Herstellung vor allem der großen Einschnittsböschungen mit 
Auflösung des geradlinigen Böschungsverlaufes. Integration von Findlingen und Wurzelstöcken / Baumstümpfen der 
Baufeldräumung dadurch Strukturanreicherung und abwechslungsreicheres Erscheinungsbild der ausgedehnten 
Böschungen. 

! Keine Ansitzwarte für Greifvögel und Eulen. 

Gesamtfläche: 26,62 ha 

Pflanzung Hochstämme: 130 Stück 
 

S 6 Schutz der Wasseramsel an BW 95, östlich BW 106 und an naturnahen Bachläufen  

Zielsetzung / Begründung 
Vermeidung der Beschädigung/Vernichtung von Bruten der Wasseramsel i. R. der Baufeldräumung. 

Vermeidung der Einnistung im Baufeld durch geeignete Vergrämungsmaßnahmen. 

Schutz vorgefundener Bruten der Wasseramsel durch eine zeitliche Befristung von Baumaßnahmen; bzw. ggf. Freigabe von 
Baumaßnahmen nach Kontrolle auf (mögliche) Brutaktivität durch die Umweltbaubegleitung. 

Beschreibung der Maßnahme 
An Bauwerk 95 wird der jetzige Brutplatz der Wasseramsel und weitere möglicherweise als Brutplatz dienende Strukturen, wie 
Löcher und Halbhöhlen im Vorfeld der Bauarbeiten und vor Beginn der Brutzeit (Mitte Februar) der Wasseramsel versiegelt, um 
spätere bauzeitliche Verstöße gegen das Tötungsverbot zu vermeiden. Alle weiteren als Brutplatz dienenden Strukturen, wie 
überhängende Gehölze an den im Baufeld liegenden naturnahen Gewässerabschnitten werden ebenso entfernt. Außerdem 
werden die Uferbereiche der Bachverlegungsabschnitte (Hierlbach, Rohrdorfer Achen, Aubach) bis Mitte Februar gerodet. 
Gleichzeitig werden bis Mitte Februar (oder in längeren Wintern sofort nach der Schneeschmelze) die Uferbereiche der 
Bachverlegungsabschnitte von sämtlichen Unterschlupf/Brutnischen bietenden Strukturen befreit (Vergrämungsmaßnahmen). 
Östlich von BW 106 (zwischen neuer Straßenböschung und dem Aubach, innerhalb des Baufeldes) wird ein weiterer Brutplatz 
(Revierzentrum) vermutet. Auch hier wird analog zu Bauwerk 95 vorgegangen. 
 
Zur Wahrung der ökologischen Funktionalität betroffener Lebensstätten der Wasseramsel ist das Anbringen von Nisthilfen im 
Rahmen der Maßnahme CEF 2 vorgesehen. 
 

CEF2 Aufhängen von Wasseramsel-Nistkästen 

Zielsetzung / Begründung 
Zur Wahrung der ökologischen Funktionalität betroffener Lebensstätten der Wasseramsel und Sicherung des Erhaltungszu-
standes der lokalen Wasseramselpopulation werden in direkt vom Ausbau betroffenen Wasseramsel-Revieren geeignete 
Nisthilfen angebracht. 

Beschreibung der Maßnahme 
Anbringen von jeweils 2 Wasseramsel-Nistkästen an der Rohrdorfer Achen nördlich und südlich des Bauwerks 95 und außer-
halb des Baufelds (in einem Abstand bis zu ca. 50 m zur Baufeldgrenze) durch die Umweltbaubegleitung. Die Kästen werden 
direkt über fließendem Wasser angebracht, da Wasseramseln sich bei nahender Gefahr ins Wasser fallen lassen. Wichtig ist, 
dass keine Raubsäuger Zugang finden. So werden die Kästen nicht an Absätzen angebracht, die für Raubsäuger zugänglich 
sind. Die Kästen werden im jährlichen Turnus für 5 Jahre gewartet/ersetzt bis die Rohrdorfer Achen zusätzliche 
Lebensraumfunktion entwickelt hat. Nach Fertigstellung der Bauarbeiten an der Brücke werden 2 der Kästen unter die Brücke 
(BW 95) mindestens 0,5 m über der Hochwasserlinie umgehangen (entspricht einem optimalen Standort, der bereits vor der 
Baumaßnahme besetzt ist). Nördlich und südlich des Bauwerks kann, wenn möglich, jeweils 1 Wasseramsel-Nistkasten 
verbleiben. 

Anbringen von 2 weiteren Wasseramsel-Nistkästen außerhalb des Baufelds (in einem Abstand bis zu ca. 50 m zur Baufeld-
grenze) am Aubach zwischen Bau-km 66+800 bis 67+050 (östlich von BW 106) im angrenzenden bachnahen Waldstück durch 
die Umweltbaubegleitung. Nach Fertigstellung der Bauarbeiten wird einer der Kästen unter die Brücke (BW 106) umgehangen. 
1 Wasseramsel-Nistkasten kann, wenn möglich, am Aubach zwischen Bau-km 66+800 bis 67+050 verbleiben. 

Der Zugriff auf gewässernahe Bereiche für das Aufhängen der Nistkästen außerhalb des Baufelds wird mit den Unterhalts-
pflichtigen des jeweiligen Gewässers (Rohrdorfer Achen, Aubach) ggf. vertraglich geregelt. 

 

CEF1 Entwicklung von Bruthabitaten für Totholz- und Baumhöhlenbewohner 

Zielsetzung / Begründung 
Schaffung von Bruthabitaten für Spechte und andere Baumhöhlenbewohner durch Außer-Nutzung-Stellung von hiebsreifen 
Altbäumen (Laubbäume) als Ersatz für gefällte potenzielle Habitat- und Höhlenbäume. 

Beschreibung der Maßnahme 
Als Ersatz für die zu fällenden potenziellen Habitatbäume (45 St.), davon 36 Höhlenbäume (mit insgesamt 48 Höhlen) werden 
kurz- und langfristige Maßnahmen vorgesehen. Die Anzahl der zu sichernden Biotopbäume (langfristige Maßnahme) entspricht 
der Anzahl der zu fällenden Habitatbäume (45 St.). Diese werden in einer Waldfläche an der Prien entwickelt. Es werden 
ausschließlich Laubbäume aus der Nutzung genommen, da Nadelbäume aufgrund ihres hohen Harzaufkommens für 
Fledermäuse eher ungeeignet sind, zudem abgestorbene Nadelbäume, in erster Linie Fichten, ein „Infektionsrisiko“ hinsichtlich 
verschiedener Borkenkäferarten (v. a. Ips typographus) bergen und weil Spechte bevorzugt in alten oder toten Laubbäumen 
ihre Höhlen anlegen. Zusätzlich wird der Anteil an Höhlenbäumen (d. h. 36 St. von den insgesamt 45 zu fällenden 
Habitatbäumen) ein zweites Mal ersetzt. Dazu erfolgt eine gezielte Höhlenbaumentwicklung aus Altbäumen durch Freistellung 
oder Ringeln: 10 St. auf autobahnnahen Flächen, 26 St. auf der Waldfläche an der Prien. Zusätzlich werden in diesen oder 
geeigneten anderen Bäumen (mit Brusthöhendurchmessern von mind. 40 cm) Baumhöhlen durch gezielte Bohrungen in 
Stammhöhen von 6 - 12 m geschaffen. 

Kurzfristig erfolgt die Kompensation der Habitatverluste für Fledermäuse und höhlenbrütende Vogelarten durch Aufhängen von 
48 Fledermauskästen und 180 Fledermauskästen und 90 Vogel-Nistkästen (jeweils 5 Fledermauskästen je verlorengehender 
Höhlenbaum, davon 50 % Fledermaus-Höhlenkästen und 50 % Fledermaus-Flachkästen, zusätzlich pro Fledermaus-Höhlen-
kasten 1 Vogel-Nistkasten) im Bereich autobahnnaher Waldflächen und in der o. g. Waldfläche an der Prien, die sich im 
Eigentum der Bundesstraßenverwaltung (BStrV) befinden, möglichst in Altbeständen, bevorzugt in der Nähe von Fließ-
gewässern; daneben auch in Hanglagen, an Waldlichtungen oder in lichten Baumbeständen sowie an Waldwegen oder  
-schneisen. Aufhängen in Gruppen (3-4 Stück, verteilt auf einen Umkreis von 20 m) jeweils mit unterschiedlicher Exposition und 
Beschattung. Abstände zwischen den Gruppen möglichst nicht mehr als 300-400 m. Aufhängehöhe 4-6 m, Zu- und Abflug frei 
von Ästen, bevorzugt in Exposition Süd bis Ost, jedoch ohne direkter Sonneneinstrahlung. Eine wetterfeste Nummerierung 
erleichtert Wartungs- / Kontrollarbeiten. 

Angaben zu den Einzelstandorten der CEF 1: 

CEF 1 (autobahnnah am Winklbach, km 59+580): Anbringen von 2 Fledermauskästen und 2 Vogel-Nistkästen 
CEF 1 (autobahnnah am Winklbach, km 59+860): Anbringen von 20 Fledermauskästen und 10 Vogel-Nistkästen, Entwicklung 
von 2 St. Höhlenbäumen 
CEF 1 (autobahnnah an der Rohrdorfer Achen, km 65+770): Anbringen von 20 Fledermauskästen und 10 Vogel-Nistkästen, 
Entwicklung von 4 St. Höhlenbäumen 
CEF 1 (autobahnnah an der Rohrdorfer Achen, km 66+040): Anbringen von 2 Fledermauskästen und 2 Vogel-Nistkästen, 
Entwicklung von 1 St. Höhlenbaum 
CEF 1 (autobahnnah an der Rohrdorfer Achen, km 66+400): Anbringen von 24 Fledermauskästen und 12 Vogel-Nistkästen, 
Entwicklung von 3 St. Höhlenbäumen 
CEF 1 (Waldfläche an der Prien, km 71+900 bis 72+200): Anbringen von 112 Fledermauskästen und 54 Vogel-Nistkästen, 
Entwicklung von 26 St. Höhlenbäumen und 45 St. Habitatbäumen verteilt auf die Gesamtfläche (ca. 2,785 ha) 
 

G6 Landschaftsgerechte Gestaltung und Einbindung der Seitenablagerungen 

Zielsetzung 
Landschaftsgerechte Gestaltung und Einbindung der straßenparallel abgelagerten Erdwälle aus überschüssigem Aushubma-
terial in die Umgebung zur Minderung der Beeinträchtigung des Landschaftsbildes, unter Berücksichtigung von landschafts-
ästhetischen sowie ökologischen Anforderungen. 

Beschreibung der Maßnahme 

Vor Einbau der Überschussmassen ist der Oberboden abzutragen und im Bereich der Seitenablagerungen zwischen zu lagern. 
Die geordnete Zwischenlagerung erfolgt in Oberbodenmieten (Breite max. 3 m, Höhe max. 1,3 m, Abstand zwischen Mieten 1 
m), die ab einer Lagerung von 3 Monaten durch Zwischenbegrünung (Lupinen, Luzerne etc.) vor Erosion und unerwünschtem 
Aufwuchs zu schützen sind. Der Wiedereinbau des Oberbodens erfolgt nach Abschluss des Einbaus der Überschussmassen. 

Die Oberflächengestalt der Erdwälle wird durch Ausrundung und Geländemodellierungen sowie durch die Art der Begrünung so 
in die hügelige Moränenlandschaft eingebunden, dass das Landschaftsbild gemäß § 15 Abs. 2 BNatSchG landschaftsgerecht 
neu gestaltet wird und die Eingriffe in das Landschaftsbild damit kompensiert werden. 

Randlich an den Böschungsfüßen der zu bewaldenden Seitenablagerung W 1 werden auf geeigneten Flächen flache Gelände-
mulden aus anfallendem bindigen Aushubmaterial angelegt und darauf wechselfeuchte Rohböden und Kleinstgewässer für 
Amphibien entwickelt (nur Teilflächenansaat).  

Nachnutzung der Seitenablagerungen durch: 

! Extensivgrünland (straßenparalleler Wall zwischen BW 95 und BW 96, Seitenablagerung südlich AS Rohrdorf, 
straßenparalleler Wall zwischen Absetz- und Versickeranlage Samerberg Ost und 63+070 sowie zwischen BW 100 und 
BW 102, hügelförmige Seitenablagerungen im Inntaldreieck). Zusätzlich sparsame Bepflanzung des straßenparallelen 
Walles zwischen BW 95 und BW 96 mit Einzelbäumen oder Baumgruppen zur landschaftlichen Einbindung im Bereich 
des LSG „Inntal Süd“. 

! Entwicklung wechselfeuchter Rohböden, Kleinstgewässer, Hochstaudenfluren auf Randflächen an der Seitenab-
lagerung W 1. 

! Die Vorschriften des AGBGB Art. 48 bis 50 in Bezug auf die einzuhaltenden Grenzabstände bei Aufforstungsmaß-
nahmen und sonstigen Gehölzpflanzungen und die in der ErstAuffR empfohlenen Grenzabstände werden eingehalten. 

Gesamtfläche: 9,74 ha 

Pflanzung Hochstämme: 13 Stück 
 

A1/W, A2 Anlage einer Auwaldrinne und einer grundwassernahen Geländerinne an der 
Rohrdorfer Achen (nördlich / südlich der A 8) 

Zielsetzung 
Stärkung des Biotopverbundes und Verbesserung der Retentionsfunktion der Aue der Rohrdorfer Achen durch Gestaltung 
eines naturnahen Gewässer- und Feuchtgebietslebensraums. 

Beschreibung der Maßnahme 

A1/W: 
! Verlegung und Anschluss eines Grabens (südöstlich der Fläche), dessen Wasser permanent eine angelegte Auwald-

rinne speist.  

! Anlage von Auwald auf temporär überschwemmter Auwaldrinne. 

! Anlage von standortgerechten Feuchtwald im Anschluss an die Auwaldrinne. Hauptbaumart: Grauerle (Alnus incana); 
Nebenbaumarten: Gemeine Esche (Fraxinus excelsior), Bergahorn (Acer pseudoplatanus), Begleitbaumarten: Silber- 
und Strauchweiden (Salix alba, S. spec.), Fichte (Picea abies), Bergulme (Ulmus glabra) und Stieleiche (Quercus 
robur); Begleitbaumarten: Spitz-Ahorn (Acer platanoides), Traubenkirsche (Prunus padus), Schwarzerle (Alnus 
glutinosa), Kiefer (Pinus sylvestris) und Pappeln (Populus alba, P. nigra, P. tremula). 

! Stellenweise Initialpflanzung von Gewässerbegleitgehölzen und Ufer-Hochstaudenfluren. 

! Die Vorschriften des AGBGB Art. 48 bis 50 in Bezug auf die einzuhaltenden Grenzabstände bei Aufforstungsmaß-
nahmen und sonstigen Gehölzpflanzungen und die in der ErstAuffR empfohlenen Grenzabstände werden eingehalten. 
Eine Bepflanzung mit hochwachsenden Bäumen und Sträuchern ist innerhalb der Leitungsschutzzone (30 m beidseits 
der Leitungsachse) zur östlich benachbarten 110-kV-Freieitung nicht vorgesehen. 

! Die Waldflächen werden komplett aus der Nutzung genommen. Forstliche Eingriffe erfolgen nur im Rahmen 
haftungsrechtlicher und wasserbaulicher Erfordernisse. 

! Entwicklung von gebietstypischem Feuchtgrünland (durch Mähgutübertragung und/oder Aussaat von mit anderen 
anerkannten Verfahren geernteten autochthonen Samen von benachbarten Feuchtwiesen) auf den Rohbodenflächen 
oder natürliche Sukzession. 

! Modellierung von flachen Geländemulden auf den entstandenen Rohbodenflächen als temporär wasserführende 
Kleingewässer.  

! Gestaltung der Fläche zwischen Auwaldrinne und Autobahnböschung: Anlage von Rohbodenflächen kombiniert mit 
Kleinstrukturen (Stein-Sand-Schüttung, Totholz, Gebüsche und Bäume) als Zauneidechsenlebensraum. 

! Abtrag des humosen Oberbodens und wallartiger Einbau des Oberbodens an den Flurgrenzen der Maßnahmenfläche 
im Übergang zur umgebenden landwirtschaftlichen Nutzfläche.  

! Verwendung von gebietseigenem Ansaat- und Pflanzmaterial (durch Mähgutübertragung und/oder Aussaat von mit 
anderen anerkannten Verfahren geernteten autochthonen Samen von benachbarten Feuchtwiesen) sowie Gehölzen mit 
Herkunftsnachweis. 

! Abstimmung der hydraulischen Anforderungen im Zuge der Ausführungsplanung mit dem WWA Rosenheim. 

 
A2: 

! Anlage einer grundwassernahen Geländerinne / Seige mit staunasser Unterlage (bindiger Boden) hinter dem Deich der 
Rohrdorfer Achen. 

! Initialpflanzung von Gewässerbegleitgehölzen und Ufer-Hochstaudenfluren. 

! Die Vorschriften des AGBGB Art. 48 bis 50 in Bezug auf die einzuhaltenden Grenzabstände bei Aufforstungsmaß-
nahmen und sonstigen Gehölzpflanzungen und die in der ErstAuffR empfohlenen Grenzabstände werden eingehalten. 
Eine Bepflanzung mit hochwachsenden Bäumen und Sträuchern ist innerhalb der Leitungsschutzzone (30 m beidseits 
der Leitungsachse) der 110-kV-Freieitung nicht vorgesehen. 

! Entwicklung von gebietstypischem Feuchtgrünland (durch Mähgutübertragung und/oder Aussaat von mit anderen 
anerkannten Verfahren geernteten autochthonen Samen von benachbarten Feuchtwiesen) auf den Rohbodenflächen 
oder natürliche Sukzession. 

! Modellierung von flachen Geländemulden auf den entstandenen Rohbodenflächen als temporär wasserführende 
Kleingewässer. 

! Verwendung von gebietseigenem Ansaat- und Feuchtgrünland (durch Mähgutübertragung und/oder Aussaat von mit 
anderen anerkannten Verfahren geernteten autochthonen Samen von benachbarten Feuchtwiesen) sowie Gehölzen mit 
Herkunftsnachweis. 

! Ohne Maßnahmenplanung (Bestandserhalt) sind die Mast-Standorte der Hochspannungsfreileitungen und die 
dreieckige Feuchtfläche im Westen. 

! Abstimmung der hydraulischen Anforderungen im Zuge der Ausführungsplanung mit dem WWA Rosenheim.  

Gesamtfläche: A1/W: 1,87 ha, A2: 2,35 ha 

Anrechenbare Fläche: A1/W: 1,81 ha, A2: 1,88 ha (waldrechtlich anrechenbar A1/W: 0,77 ha) 

 


